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Veräusserung von Liegenschaften im Rahmen einer 
Beistandschaft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ohne Zustimmung der KESB nur möglich, wenn Verkauf nicht  
zwischen verbeiständeter Person und Beistand/Beiständin erfolgt  
(Art. 416 Abs. 3 ZGB) 

Veräusserungs-
bedarf Entscheid 

Beistand/Beiständin 

Verkehrswert-
schatzung 

Einverständnis 
instruierendes KESB-

Mitglied oder 
Grundsatzbeschluss KESB 

     

Veräusserung  
nein 

Ausschreibungen, 
Einladung zur 
Offertstellung 

Preisverhandlungen 

Notarielle Ausfertigung 
Kaufvertrag 

Rücksprache mit 
KESB oder Bericht 

und Antrag an KESB 

Eröffnung an Beteiligte und 
Grundbuchamt 

Optionen 

Veräusserung  
ja 

 
Beschlussfassung KESB 

Bericht und Antrag 
Beistand/Beiständin mit 

Dokumentation  
an KESB 

Zustimmung der 
handlungsfähigen 

verbeiständeten Person 
Art. 416 Abs. 2 ZGB* 

In der Regel: 
Auftrag an 

Immobilientreuhänder 

Zustimmung der 
handlungsfähigen 

verbeiständeten Person 
Art. 416 Abs. 2 ZGB* 


